










evaluiert und weiter entwickelt, mit den Erziehungsberechtigten bzw. betroffenen 

Schüler(n)lnnen besprochen, ergänzt und den Beteiligten zugänglich gemacht. 

4.5 Jährliche Überprüfung des Förderbedarfs 

Rechtzeitig zum Ende eines jeden Schuljahres wird vom Leitungsteam der Klasse überprüft, 

ob für die jeweiligen Schülerinnen weiterhin sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf 

besteht. Die Klassenkonferenz kann die Einleitung des Feststellungsverfahrens zur erneuten 

Überprüfung auf einen veränderten sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs der 

Schulleitung im Einzelfall empfehlen. 
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